
Auszug aus den Bundesgesetzen und Verordnungen, welche für invasive Neophyten 
relevant sind. 
 
 
 
Umweltschutzgesetz, USG (SR 814.01) vom 7. Oktober 1983 
 
Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen 
schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die 
biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. 
2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 
 
Art. 29 a Grundsätze 
1 Mit Organismen darf nur so umgegangen werden, dass sie, ihre Stoffwechselprodukte oder ihre Abfälle: 
a. die Umwelt oder den Menschen nicht gefährden können; 
b. die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht beeinträchtigen. 
 
 
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, NHG (SR 451) vom 1. Juli 1966, Stand 1. Januar 2008 
 
Art. 23 Fremde Tier- und Pflanzenarten: Bewilligungs pflicht     
Das Ansiedeln von Tieren und Pflanzen landes- oder standortfremder Arten, Unterarten und Rassen bedarf der 
Bewilligung des Bundesrates. Gehege, Gärten und Parkanlagen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
sind ausgenommen. 
 
 
Freisetzungsverordnung, FrSV (SR 814.911) vom 25. August 1999 
 
Art. 1 Zweck  
1 Diese Verordnung soll den Menschen, die Tiere und die Umwelt sowie die biologische Vielfalt und deren 
nachhaltige Nutzung vor Gefährdungen und Beeinträchtigungen durch den Umgang mit Organismen, deren 
Stoffwechselprodukten und Abfällen schützen.  
2 Sie soll zudem beim Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen, deren Stoffwechselprodukten und 
Abfällen die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten gewährleisten sowie die Produktion von 
Erzeugnissen ohne gentechnisch veränderte Organismen schützen.  
 
Art. 3 Begriffe 
Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
 
f. gebietsfremde Organismen: Organismen, die:  
1. als Art in der Schweiz, den übrigen EFTA- oder den EU-Mitgliedstaaten (ohne Überseegebiete) nicht 
natürlicherweise oder in der Landwirtschaft oder im produzierenden Gartenbau dieser Länder nicht in 
domestizierter Form vorkommen, und  
2. nicht aus Populationen aus Ländern nach Ziffer 1 stammen; 
 
h. invasive gebietsfremde Organismen: gebietsfremde Organismen, von denen bekannt ist oder angenommen 
werden muss, dass sie sich in der Schweiz ausbreiten und eine so hohe Bestandesdichte erreichen können, dass 
dadurch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt oder Mensch, Tier oder Umwelt 
gefährdet werden können;  
 
k. Inverkehrbringen: die Abgabe von Organismen an Dritte in der Schweiz für den Umgang in der Umwelt, 
insbesondere das Verkaufen, Tauschen, Schenken, Vermieten, Verleihen und Zusenden zur Ansicht, sowie die 
Einfuhr für den Umgang in der Umwelt. 
 
Art. 4 Selbstkontrolle für das Inverkehrbringen 
1 Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringen will, muss vorgängig:  
a. die möglichen Gefährdungen und Beeinträchtigungen durch die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und 
Abfälle zum einen für den Menschen, zum andern auch für die Tiere, die Umwelt sowie für die biologische Vielfalt 
und deren nachhaltige Nutzung beurteilen; und  
b. zur begründeten Schlussfolgerung gelangen, dass keine solchen Gefährdungen und Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 
2 Für die Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a sind insbesondere zu berücksichtigen: 
a. die Überlebensfähigkeit, die Ausbreitung und Vermehrung der Organismen in der Umwelt;  
b. mögliche Wechselwirkungen mit anderen Organismen und Lebensgemeinschaften sowie Auswirkungen auf 
Lebensräume. 



 
Art. 5 Information der Abnehmerinnen und Abnehmer 
Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringt, muss die Abnehmerin oder den Abnehmer: 
a. über die Bezeichnung sowie die gesundheits- und umweltbezogenen Eigenschaften der Organismen, ihrer 
Stoffwechselprodukte und Abfälle informieren;  
b. so anweisen, dass beim vorschrifts- und anweisungsgemässen Umgang in der Umwelt Menschen, Tiere und 
Umwelt nicht gefährdet werden können und die biologische Vielfalt sowie deren nachhaltige Nutzung nicht 
beeinträchtigt werden;  
c. anweisen, welche Schutzmassnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung ergriffen werden müssen. 
 
 
Art. 6 Sorgfalt 
1 Wer mit Organismen in der Umwelt in anderer Weise als durch Inverkehrbringen umgeht, muss die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt anwenden, damit die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und Abfälle: 
a. Menschen, Tiere und Umwelt nicht gefährden können;  
b. die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht beeinträchtigen. 
2 Insbesondere sind die entsprechenden Vorschriften sowie die Anweisungen und Empfehlungen der 
Abgeberinnen und Abgeber zu befolgen. 
 
 
Art. 32 
1 Treten Organismen auf, welche die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, schädigen, so können die 
Kantone die erforderlichen Massnahmen zur Bekämpfung und, soweit erforderlich und sinnvoll, zur künftigen 
Verhütung ihres Auftretens anordnen. 
2 Die Kantone informieren das BAFU über das Auftreten und die Bekämpfung solcher Organismen. 
3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundeserlasse, welche die Bekämpfung schädlicher 
Organismen regeln. 
 
Art. 15 Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und biol ogischer Vielfalt vor gebietsfremden Organismen 
1 Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, dass dadurch weder Menschen, 
Tiere und Umwelt gefährdet noch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt werden, 
insbesondere dass: 
a. die Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet werden kann, insbesondere nicht durch toxische 
oder allergene Stoffe;  
b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und vermehren können;  
c. die Populationen geschützter Organismen, insbesondere solcher, die in den Roten Listen aufgeführt sind, oder 
für das betroffene Ökosystem wichtiger Organismen, insbesondere solcher, die für das Wachstum und die 
Vermehrung von Pflanzen wichtig sind, nicht beeinträchtigt werden;  
d. keine Art von Nichtzielorganismen in ihrem Bestand gefährdet werden kann;  
e. der Stoffhaushalt der Umwelt nicht schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt wird;  
f. wichtige Funktionen des betroffenen Ökosystems, insbesondere die Fruchtbarkeit des Bodens, nicht 
schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt werden. 
2 Mit invasiven gebietsfremden Tieren und Pflanzen nach Anhang 2 darf in der Umwelt nicht direkt umgegangen 
werden; ausgenommen sind Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
kann im Einzelfall eine Ausnahmebewilligung für den direkten Umgang in der Umwelt erteilen, wenn die 
Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie oder er alle erforderlichen Massnahmen zur 
Einhaltung von Absatz 1 ergriffen hat.  
3 Bodenaushub, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 belastet ist, darf nur am 
Entnahmeort verwertet werden. 
4 Vorbehalten bleiben die Regelungen der Fischerei- und der Jagdgesetzgebung. 
 
Art. 16 Schutz besonders empfindlicher oder schützen swerter Lebensräume vor gebietsfremden 
Organismen 
1 In besonders empfindlichen oder schützenswerten Lebensräumen nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a–d ist 
der direkte Umgang mit gebietsfremden Organismen nur zulässig, wenn er zur Verhinderung oder Behebung von 
Gefährdungen oder Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren und Umwelt oder der biologischen Vielfalt und 
deren nachhaltiger Nutzung dient.  
2 Vorbehalten bleiben in Gebieten nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a abweichende Bestimmungen, die in den 
jeweiligen Schutzvorschriften enthalten sind. 
 



Verbotene invasive gebietsfremde Organismen 

1  Pflanzen 

Wissenschaftlicher 
Name  Deutscher Name  Nom français  Nome italiano 

       

Ambrosia artemisiifolia  
Aufrechte Ambrosie, 
Beifussblättriges 
Traubenkraut 

 
Ambroisie à feuilles 
d’armoise, Ambroisie 
élevée 

 Ambrosia con foglie di 
artemisia 

Crassula helmsii  Nadelkraut  Orpin de Helms  Erba grassa di Helms 

Elodea nuttalli  Nuttalls Wasserpest  Elodée de Nuttall  Peste d’acqua di Nuttall 

Heracleum 
mantegazzianum  Riesenbärenklau  Berce du Caucase, 

Berce de Mantegazzi  Panace di Mantegazzi 

Hydrocotyle 
ranunculoides  Grosser Wassernabel  Hydrocotyle fausse-

renoncule  Soldinella reniforme 

Impatiens glandulifera  Drüsiges Springkraut  Impatiente glanduleuse  Balsamina ghiandalosa 

Ludwigia spp. (L. 
grandiflora, L. 
peploides) 

 
Südamerikanische 
Heusenkräuter  Jussies sudaméricaines  

Porracchie 
sudamericane 

Reynoutria spp. 
(Fallopia spp., 
Polygonum 
polystachyum, P. 
cuspidatum) 

 
Asiatische 
Staudenknöteriche inkl. 
Hybride 

 Renouées asiatiques, 
hybrides incl.  Poligoni asiatici, incl. 

ibridi 

Rhus typhina  Essigbaum  Sumac  Sommacco maggiore 

Senecio inaequidens  Schmalblättriges 
Greiskraut  Séneçon du Cap  Senecione sudafricano 

Solidago spp. 
(S.canadensis, S. 
gigantea, S. nemoralis; 
ohne S. virgaurea) 

 Amerikanische 
Goldruten inkl. Hybride  

Solidages américains, 
Verges d’or 
américaines, hybrides 
incl. 

 Verghe d’oro americane, 
incl. ibridi 

       

2  Tiere 

Wissenschaftlicher 
Name  Deutscher Name  Nom français  Nome italiano 

       

Harmonia axyridis  Asiatischer Marienkäfer  Coccinelle asiatique  Coccinella asiatica 

Trachemys scripta 
elegans  Rotwangen-

Schmuckschildkröte  Tortue de Floride  Tartaruga dalle orecchie 
rosse 

Rana catesbeiana  Amerikanischer 
Ochsenfrosch  Grenouille taureau  Rana toro 

 



 
Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV (SR 916.20) 
 
Anhang 10: Unerwünschte Stoffe und Produkte in Futte rmitteln 
Samen von Ambrosia werden seit anfangs 2005 als unerwünschte Stoffe und Produkte aufgeführt – Futtermittel 
(Vogelfutter) kann diesbezüglich kontrolliert werden. 
 
 
Pflanzenschutzverordnung, PSV (SR 916.20) vom 28. februar 2001 
 
Art. 1 Gegenstand 
1 Gegenstand dieser Verordnung ist: 
a. der Schutz von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, Waldbäumen und —sträuchern, Zierpflanzen sowie 
gefährdeten wildlebenden Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen;  
b. der Schutz der Kulturen in der Landwirtschaft und im produzierenden Gartenbau vor andern Schadorganismen. 
2 Die besonders gefährlichen Schadorganismen werden in den Anhängen 1 und 2 bezeichnet. (Ambrosia) 
 
 
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV (SR 814.81) vom 18. mai 2005 
 
Anhang 2.5  Verbote und Einschränkungen 
 
1 Pflanzenschutzmittel dürfen nicht verwendet werden: 
a. in Gebieten, die gestützt auf eidgenössisches oder kantonales Recht unter Naturschutz stehen, soweit die 
dazugehörigen Vorschriften nichts anderes bestimmen;  
b. in Riedgebieten und Mooren;  
c. in Hecken und Feldgehölzen sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von Hecken und 
Feldgehölzen;  
d. im Wald sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang der Bestockung.  
e. in oberirdischen Gewässern und in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von oberirdischen 
Gewässern;  
f. in der Zone S1 von Grundwasserschutzzonen (Art. 29 Abs. 2 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Okt. 
19981; GSchV);  
g. auf und an Gleisanlagen in der Zone S2 von Grundwasserschutzzonen. 
 
2 Pflanzenschutzmittel, die dazu bestimmt sind, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten oder auf 
ein unerwünschtes Pflanzenwachstum Einfluss zu nehmen, dürfen zudem nicht verwendet werden: 
a. auf Dächern und Terrassen;  
b. auf Lagerplätzen;  
c. auf und an Strassen, Wegen und Plätzen;  
d. auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen. 
 


